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Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft umfasst die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung  
von Abfällen im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes  
( KrW-/AbfG ). Ausgenommen sind Entsorgungsdienstleistungen ( Umsätze, 
die direkt mit der Abfallsammlung, -behandlung und/oder -beseitigung  
erzielt werden ).

1100	 Abfallvermeidung durch prozessintegrierte Maßnahmen ( z. B. 
Entwicklung von Verfahren zur anlageninternen Kreislaufführung  
von Stoffen )

Sammlung und Beförderung von Abfällen
1210	 Sammlung von Abfällen ( z. B. Herstellung von Abfallbehältern, 

Containern, Silos, Müllsäcken, Kehr- und Kehrsaugmaschinen )
1220	 Beförderung von Abfällen ( z. B. Herstellung von Abfallumlade-

anlagen, Bau von Abfallfördereinrichtungen, Herstellung von  
Entsorgungsfahrzeugen )

Behandlung und Beseitigung von Abfällen
	 Thermische Behandlung von Abfällen
1311	 Abfallverbrennung ( z. B. Bau von Müllverbrennungsanlagen, 

Herstellung von Verbrennungsrosten, Wirbelschichtöfen )
1312	 Abfallvergasung ( z. B. Herstellung von Abfallvergasungsanlagen )
1313	 Pyrolyse ( z. B. Bau von Anlagen zur Pyrolyse )
1314	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der 

thermischen Behandlung von Abfällen, die sich den Schlüsseln 
1311–1313 nicht zuordnen lassen, z. B. Bau von Anlagen für Asche-
schmelzverfahren, ausgenommen Entsorgungsdienstleistungen )

	 Deponierung von Abfällen
1321	 Deponieabdichtungssysteme ( z. B. Herstellung von Deponieabdich-

tungen und -abdeckungen, getrocknete Tone, Dichtungsfolien )
1322	 Deponiesickerwasserbehandlung ( z. B. Bau von Anlagen zur Erfas-

sung, Ableitung und Behandlung von Deponiesickerwasser )
1323	 Deponiegasverwertung und -behandlung ( z. B. Herstellung von 

Turbinen zur Deponiegasverwertung, Verbrennungsanlagen zur  
Deponieentgasung )

1324	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der 
Abfalldeponierung, die sich den Schlüsseln 1321–1323 nicht  
zuordnen lassen, ausgenommen Entsorgungsdienstleistungen )

	 Sonstige Arten der Behandlung und Beseitigung 
von Abfällen

1331	 Aufbereitung von Abfall ( z. B. Herstellung von Abscheidern, Pressen, 
Sichtern, Sieben, Sortier-, Misch-, Trocknungs-, Brikettier-, Agglo-
merier-, Pelletier-, Zerkleinerungsanlagen )

1332	 Chemisch-physikalische Abfallbehandlung ( z. B. Bau von CPO- und 
CPA-Anlagen, Herstellung von Komponenten wie Chemikalien oder 
Grundstoffe )

1333	 Biologische Abfallbehandlung ( z. B. Bau von Kompostierungs- und 
Vergärungsanlagen, Herstellung von Komponenten )

1334	 Mechanisch-biologische Abfallbehandlung ( z. B. Herstellung von 
MBA- und MBS-Anlagen oder Komponenten )

1335	 Verwertung und Beseitigung von bestimmten Abfällen und Sonder-
abfällen ( z. B. Bau von Anlagen und Demontageeinrichtungen zur 
Verwertung bzw. Beseitigung von Altautos, Batterien, Bau- und  
Abbruchabfällen, Elektroschrott )

1336	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der 
sonstigen Art der Behandlung und Beseitigung von Abfällen, die sich 
den Schlüsseln 1331–1335 nicht zuordnen lassen, ausgenommen 
Entsorgungsdienstleistungen )

1400	 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen der Abfall-
wirtschaft ( z. B. Herstellung von Steuer- und Regeltechnik, Unter-
suchung von Abfällen, Erstellung von Abfallkatastern,  
Umweltverträglichkeitsprüfung )

1500	 Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Abfallwirtschaft ( z. B. Konzepte, 
Planungen, Beratungen, Software, Projektbetreuungen, Reparaturen, 
Instandhaltungen, Wartungen, Forschungs-, Entwicklungsleistungen 
und andere Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben 
genannten Schlüsseln stehen, ausgenommen Entsorgungs- 
dienstleistungen )

Abwasserwirtschaft
Die Abwasserwirtschaft umfasst Maßnahmen, die zur Verminderung der 
Abwassermenge bzw. Abwasserfracht ( Verringerung oder Beseitigung von 
Feststoffen und gelösten Stoffen sowie zur Verringerung der Wärmemenge ) 
bestimmt sind. Einzubeziehen sind auch Technologien für die Wasserkreis-
laufführung. Ausgenommen sind Entsorgungsdienstleistungen ( Umsätze, 
die direkt mit der Abwassersammlung, -behandlung und/oder -beseitigung 
erzielt werden ).

2100	 Vermeidung von Abwasserfracht durch prozessintegrierte Maßnah-
men ( z. B. Bau von Anlagen zur Wasserkreislaufführung bzw. zur 
Rückführung von Prozesswasser )

2200	 Kanalisationssysteme ( z. B. Herstellung von Abwasserrohren und 
-sammlern, Pumpen, Hebeanlagen, Regenentlastungsanlagen,  
bauliche Maßnahmen zur Kanalsanierung )

Abwasserbehandlung
2310	 Mechanische Abwasserbehandlung ( z. B. Herstellung von Abschei-

dern, Filtern, Zyklonen, Rechen, Sieben, Sandfängen )
2320	 Biologische Abwasserbehandlung ( z. B. Bau von aeroben und an-

aeroben Abwasserbehandlungsanlagen, Anlagen zur Nitrifikation,  
Denitrifikation, Belüftungseinrichtungen )

2330	 Chemische Abwasserbehandlung ( z. B. Bau von Anlagen zur che-
mischen Phosphoreliminierung, Dekontaminations-, Desinfektions-, 
Entkeimungs-, Entchlorungs-, Flockungsmittel-, Fällungsmittel- 
löseanlagen )

2340	 Membrantrennverfahren ( z. B. Herstellung von Anlagen zur 
Mikro-, Nano-, Ultrafiltration, Umkehrosmose )

2350	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der 
Abwasserbehandlung, die sich den Schlüsseln 2310–2340 nicht  
zuordnen lassen, z. B. Adsorption, Desodorierung, Emulsions- 
spaltung, Entgasung, Flotation, Ionenaustausch, ausgenommen  
Entsorgungsdienstleistungen )

2400	 Klärschlammbehandlung und -entsorgung ( z. B. Bau von Anlagen 
zur Schlammstabilisierung, -entseuchung, -entwässerung, -enttrock-
nung, -verbrennung, Herstellung von Fahrzeugen zum Klärschlamm-
transport )

2500	 Behandlung von Kühlwasser ( z. B. Herstellung von Kühltürmen, 
Anlagen zur Luftkühlung von Kühlwasser )

2600	 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen der Abwasser-
wirtschaft ( z. B. Herstellung von Geräten zur Messung der Schad-
stoffkonzentration im Abwasser, Bau von Messstationen für  
Abwasser, Kanaluntersuchungen )

2700	 Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Abwasserwirtschaft ( z. B. 
Konzepte, Planungen, Beratungen, Software, Projektbetreuungen, 
Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen, Forschungs-, Entwick-
lungsleistungen und andere Leistungen, die nicht in Zusammen- 
hang mit den oben genannten Schlüsseln stehen, ausgenommen  
Entsorgungsdienstleistungen ) 

Lärmbekämpfung
Der Lärmbekämpfung dienen Maßnahmen, die Geräusche verringern oder 
vermeiden sowie deren Ausbreitung verhindern. Einzubeziehen sind auch 
Maßnahmen zum Schutz vor Erschütterungen. Ausgenommen ist der Lärm- 
und Erschütterungsschutz, der dem Arbeitsschutz dient.

Vermeidung von Lärm und Erschütterungen durch prozess- 
integrierte Maßnahmen an der Quelle
	 Straßenverkehr
3111	 Schalldämmung bei Straßenfahrzeugen ( z. B. Herstellung von 

Auspufftöpfen, Motorenkapselungen, schallgedämmten Bremsen,  
leiseren Reifen )

3112	 Geräuscharme Fahrbahnbeläge ( z. B. Bau von schalltechnisch 
optimierten Fahrbahnoberflächen aus Asphaltbeton oder „Split- 
Mastix-Asphalt“, Einbau von Dehnfugen, Spurrillenfüller )

	 Schienenverkehr
3121	 Schalldämmung bei Schienenfahrzeugen ( z. B. Herstellung von 

lärmarmen Bremsgestellen, geräuscharmen Drehgestellen, schall-
optimierten Rädern, Radschallabsorbern, Radschürzen )

3122	 Geräuscharme Schienentrassen ( z. B. Herstellung von schallabsor-
bierenden Bodenplatten für Gleise, Entwicklung von Technologien 
zur Reduktion der Schienenrauigkeit )

Verzeichnis der Umweltschutzleistungen
( Hinweis: Jeder Schlüssel bezieht sich auf Waren, Bau- und Dienstleistungen )
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	 Luftverkehr
3131	 Flugzeug- und Triebwerkstechnik ( z. B. Herstellung von schallopti-

mierten Flügelkomponenten und Fahrwerken, Entwicklung von  
lärmarmen Flugzeugkonfigurationen, Triebwerken, Düsen, Turbinen )

	 Industrielärm und sonstiger Lärm
3141	 Prozessintegrierte Maßnahmen in der Industrie ( z. B. Herstellung 

von lärm- und schwingungsarmen Maschinen und Werkzeugen )
3142	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( prozessintegrierte Maßnahmen

zur Vermeidung von Lärm und Erschütterungen, die sich dem 
Schlüssel 3141 nicht zuordnen lassen, z. B. Bau von speziellen  
Lärmschutzvorkehrungen bei der Errichtung und Sanierung von  
Gebäuden, Herstellung von lärmarmen Schiffsmotoren )

Bau von Lärm- und Erschütterungsschutzanlagen
	 Straßenverkehr
3211	 Lärm- und Erschütterungsschutzanlagen an Straßen und Auto-

bahnen ( z. B. Herstellung von Lärmschutzwänden aus Beton,  
Aluminium, Holz, Glas und dergleichen, Bau von Schallschutz- 
maßnahmen wie Wälle, Tröge, Abdeckungen )

	 Schienenverkehr
3221	 Lärm- und Erschütterungsschutzanlagen an Schienentrassen ( z. B. 

Bau von Lärmschutzsystemen an Bahnen und Schienenwegen )

	 Luftverkehr
3231	 Lärmschutzeinrichtungen an Flughäfen ( z. B. Bau von Lärmschutz-

wällen und -wänden an Flughäfen )

	 Industrielärm und sonstiger Lärm
3241	 Luftschalldämmung durch Abdeckung und Kapselung der Lärmquelle 

( z. B. Herstellung von Schallschutzeinhausungen, -kapseln, -hauben, 
-containern )

3242	 Luftschalldämmung in Kanälen und Rohrleitungen ( z. B. Herstellung 
von Absorptionsschalldämpfern )

3243	 Körperschallschwingungsisolierung von Lärmquellen ( z. B. Herstel-
lung von Materialien zur Körperschalldämmung und -dämpfung wie 
Gummi-Metall-Verbindungen, Bitumenschwerfolien )

3244	 Raumakustische Maßnahmen zur Immissionsvermeidung ( z. B. Her-
stellung von absorbierenden Materialien wie Schaumstoff für Wände 
und Decken, Schallschirme, Akustiktrennwände, Vorhänge, Kabinen )

3245	 Bauliche Schallschutzmaßnahmen an Gebäuden ( z. B. Herstellung 
von Dämmungen für Fassaden, Außenwände, Böden aus Schaum-
stoff, Mineralwolle )

3246	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( Maßnahmen ( ohne prozess-
integrierte ) gegen Industrie- und sonstigen Lärm, die sich den 
Schlüsseln 3241–3245 nicht zuordnen lassen, z. B. Baumaßnahmen 
zum Schutz vor Nachbarschaftslärm, Lärmschutzmaßnahmen in  
öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbädern oder Sportanlagen )

3300	 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen der Lärm-
bekämpfung ( z. B. Herstellung von Schallmessgeräten, Frequenz-
analysen, Schalldruck- und Erschütterungsmessungen )

3400	 Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Lärmbekämpfung ( z. B. Kon-
zepte, Planungen, Beratungen, Software, Projektbetreuungen, 
Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen, Forschungs-, Entwick-
lungsleistungen und andere Leistungen, die nicht in Zusammenhang 
mit den oben genannten Schlüsseln stehen, ausgenommen dem 
Arbeitsschutz dienende Maßnahmen )

Luftreinhaltung
Der Luftreinhaltung dienen Maßnahmen und Aktivitäten zur Beseitigung, 
Verringerung oder Vermeidung von luftfremden Stoffen ( Rauch, Ruß, 
Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe oder Geruchsstoffe ) in Abgas und Abluft. 
Ausgenommen sind Maßnahmen, die dem Arbeitsschutz dienen.

4100	 Vermeidung der Luftverschmutzung ( ohne Treibhausgase ) durch 
prozessintegrierte Maßnahmen ( z. B. zur Rückführung von Prozess-
gasen, Entwicklung von Systemen zur Verbesserung des Verbren-
nungsverfahrens )

Behandlung von Abgasen und Abluft
	 Abgas- und Abluftbehandlung für partikelförmige feste  

und flüssige Stoffe
4211	 Trockenverfahren ( z. B. Herstellung von filternden Abscheidern, 

Elektroabscheidern, Zyklonen )
4212	 Nassverfahren ( z. B. Herstellung von Waschtürmen, Strahl-, 

Wirbel-, Rotations-, Venturi-Wäschern )
4213	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der 

Abgas- und Abluftbehandlung für partikelförmige feste und  
flüssige Stoffe, die sich den Schlüsseln 4211 und 4212 nicht  
zuordnen lassen )

	 Abgas- und Abluftbehandlung für gas- und  
dampfförmige Stoffe

4221	 Absorption/Gaswäsche ( z. B. Bau von Absorptionsanlagen, Herstel-
lung von Faserbett-, Prallplattenwäschern, Wasch- und Lösungs-
mitteln wie Silikonölen )

4222	 Adsorption ( z. B. Bau von Adsorptionsanlagen, Herstellung von 
Anlagen zur Fest- und kontinuierlichen Wanderbettadsorption,  
Wirbelschicht-, Druckwechseladsorption, Herstellung von Adsorp-
tionsmitteln wie Aktivkohle, Silicagel )

4223	 Kondensation ( z. B. Bau von Kondensationsanlagen und Herstellung 
von Komponenten )

4224	 Katalytische Abgasreinigung ( z. B. Herstellung von selektiven und 
nicht selektiven Systemen wie Dieselpartikelfilter, Oxydations- 
Katalysator, Drei-Wege-Katalysator )

4225	 Biologische Abgasreinigung ( z. B. Herstellung von Biowäschern, 
Bio( -trickling )filtern, Systemen mit Mikroorganismen )

4226	 Membranverfahren ( z. B. Herstellung von Membranen aus Poly-
ethylenglycol, Polyamid )

4227	 Verbrennung ( z. B. Herstellung von Systemen zur thermischen, 
regenerativen oder katalytischen Nachverbrennung, Bau von  
Fackelanlagen )

4228	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit der 
Abgas- und Abluftbehandlung für gas- und dampfförmige Stoffe,  
die sich den Schlüsseln 4221–4227 nicht zuordnen lassen )

4300	 Messung, Kontroll- und Analysesysteme für Abgas und Abluft 
( z. B. Herstellung von Dosiereinrichtungen für die Abgasreinigung,  
Abgasmessung )

4400	 Sonstige Aktivitäten im Rahmen der Luftreinhaltung ( z. B. Konzepte, 
Planungen, Beratungen, Software, Projektbetreuungen, Reparaturen, 
Instandhaltungen, Wartungen, Forschungs-, Entwicklungsleistungen 
und andere Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben 
genannten Schlüsseln stehen, ausgenommen dem Arbeitsschutz  
dienende Maßnahmen )

Arten- und Landschaftsschutz
Der Arten- und Landschaftsschutz umfasst Maßnahmen und Aktivitäten, 
die auf den Schutz und die Wiederansiedlung von Tier- und Pflanzenarten, 
den Schutz und die Wiederherstellung von Ökosystemen und Lebens- 
räumen sowie den Schutz und die Wiederherstellung von natürlichen und  
seminatürlichen Landschaften abzielen.

5100	 Schutz und Wiederansiedlung von Tier- und Pflanzenarten sowie 
Schutz und Wiederherstellung von Lebensräumen ( z. B. Entwicklung 
von Schutzgebieten, Bau von Wildwechseltunneln, Amphibienschutz-
systemen, Vogelnistplätzen, Baumschutz )

Schutz von natürlichen und semi-natürlichen Landschaften
5210	 Rekultivierung ( z. B. von Deponien, Bergwerken )
5220	 Renaturierung ( z. B. von Flussufern, Mooren )
5230	 Sonstige Aktivitäten und Maßnahmen zum Schutz von natürlicher 

und semi-natürlicher Landschaft ( z. B. unterirdische Verlegung von 
Stromkabeln, Erhalt von Landschaften, die durch überkommene 
landwirtschaftliche Nutzungen geprägt, jedoch durch die derzeitigen 
wirtschaftlichen Verhältnisse bedroht sind )

5300	 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen des Arten- und 
Landschaftsschutzes ( z. B. Flora-, Faunaanalyse )

5400	 Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Arten- und Landschafts-
schutzes ( z. B. Konzepte, Planungen, Beratungen, Software,  
Projektbetreuungen, Reparaturen, Instandhaltungen, Wartungen, 
Forschungs-, Entwicklungsleistungen und andere Leistungen, die 
nicht im Zusammenhang mit den oben genannten Schlüsseln stehen )

Schutz und Sanierung von Boden, Grund- und  
Oberflächenwasser
Der Schutz und die Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser 
umfassen Maßnahmen und Aktivitäten, welche darauf abzielen, das Ein-
dringen von Schadstoffen zu verhindern, Böden und Gewässer zu reinigen 
und den Boden vor Erosion und anderweitiger physischer Degradation 
sowie vor Versalzung zu schützen. Hierzu zählt auch die Überwachung und 
Kontrolle der Boden- und Grundwasserverschmutzung.

Schutz gegen das Eindringen von Schadstoffen
	 Sicherungsverfahren zum Schutz des Bodens
6111	 Bautechnische Einschließungsverfahren ( z. B. Herstellung von Ober-

flächenabdichtungen, Kapillarsperren, Spund- und Schlitzwänden, 
chemischen Reagenzien für Immobilisierungsverfahren )

6112	 Pneumatische Verfahren ( z. B. Bau von Bodenluft-, Gasdränagen )
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6113	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( im Zusammenhang mit dem 
Schutz des Bodens gegen das Eindringen von Schadstoffen, die  
sich den Schlüsseln 6111 und 6112 nicht zuordnen lassen )

	 Sicherungsverfahren zum Schutz von Gewässern
6121	 Sicherungsverfahren zum Schutz von Gewässern ( z. B. Herstellung 

von Behältern für wassergefährdende Stoffe, passive hydraulische 
Sicherungsmaßnahmen )

Boden- und Gewässerreinigung
	 Verfahren zur Verringerung der Schadstoffmenge in Böden
6211	 Bodenbehandlung ( ex-situ ) ( z. B. Bau von Anlagen zur thermischen 

Bodenbehandlung, Bodenwäsche, Beratung zur mikrobiologischen 
Bodenbehandlung ex-situ )

6212	 Bodenbehandlung ( in-situ ) ( z. B. Entwicklung von Anlagen zur 
Phytoextraktion, Maßnahmen zur physikalischen, mikrobiologischen, 
chemischen Bodenbehandlung in-situ )

	 Verfahren zur Verringerung der Schadstoffmenge in  
Grund- und Oberflächenwasser

6221	 Gewässerbehandlung ( ex-situ ) ( z. B. Bau von Anlagen zur Grund- 
und Oberflächenbehandlung ex-situ wie Filtration, Fällung, Flockung, 
Neutralisation )

6222	 Gewässerbehandlung ( in-situ ) ( z. B. Herstellung von durchströmten 
Reinigungswänden )

6300	 Schutz des Bodens vor Erosion und anderen physischen Degrada-
tionsprozessen ( z. B. Bau von Erosionsschutzwällen, Maßnahmen  
zur Wiederherstellung der schützenden Vegetationsabdeckung  
von Böden )

6400	 Vermeidung und Bekämpfung der Bodenversalzung ( z. B. Bau von 
Be- und Entwässerungssystemen zur Regeneration versalzener  
Böden, Entwicklung von Systemen zur Verhinderung der  
Meerwasserinfiltration )

6500	 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen des Schutzes 
und der Sanierung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser ( z. B. 
Herstellung von Mess- und Analysegeräten für die Bodensanierung, 
Messung der Bodenversalzung )

6600	 Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Schutzes und der Sanierung 
von Boden, Grund- und Oberflächenwasser ( z. B. Konzepte, Pla-
nungen, Beratungen, Software, Projektbetreuungen, Reparaturen, 
Instandhaltungen, Wartungen, Forschungs-, Entwicklungsleistungen 
und andere Leistungen, die nicht im Zusammenhang mit den oben 
genannten Schlüsseln stehen )

Klimaschutz
Dem Klimaschutz dienen Maßnahmen und Aktivitäten zur Vermeidung oder 
Verminderung der Emission von Treibhausgasen ( nach Kyoto-Protokoll: 
Kohlendioxid, Methan, Distickstoffoxid, teilhalogenierte Fluorkohlenwasser-
stoffe, perfluorierte Kohlenwasserstoffe, Schwefelhexafluorid ). Zum  
Klimaschutz gehören Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien 
sowie Maßnahmen zum Einsparen von Energie oder zur Steigerung der 
Energieeffizienz.

7100	 Vermeidung bzw. Verminderung der Emission von Treibhausgasen 
durch prozessintegrierte Maßnahmen

Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien
	 Windenergie
7211	 Onshore-Windkraft ( z. B. Herstellung von Onshore-Windkraftanlagen 

und Komponenten wie Rotoren, Gondeln )
7212	 Offshore-Windkraft ( z. B. Installation von Offshore-Windkraftan-

lagen, Herstellung von Komponenten wie Korrosionsschutzmitteln, 
Fundamenten )

	 Umwandlung von Biomasse in Bioenergie
7221	 Direkte Verbrennung in Kleinfeuerungsanlagen ( z. B. Herstellung 

von Pelletheizungen, Vergaserkesseln )
7222	 Direkte Verbrennung in Biomasse( -heiz )kraftwerken ( z. B. Herstel-

lung von Biomasse( -heiz )kraftwerken und Komponenten )
7223	 Thermo-chemische Umwandlung ( z. B. Herstellung von Anlagen zur 

Erzeugung von Biokraftstoffen und Komponenten )
7224	 Physikalisch-chemische Umwandlung ( z. B. Bau von Biodiesel-

anlagen, Herstellung von Komponenten wie Phasentrenner )
7225	 Biologisch-chemische Umwandlung ( z. B. Herstellung von Biogas-, 

Biomethananlagen und Komponenten wie Rührwerke, Pumpen )
7226	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( zur Umwandlung von Biomasse 

in Bioenergie, die sich den Schlüsseln 7221–7225 nicht zuordnen 
lassen, z. B. Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff )

	 Geothermie
7231	 Oberflächennahe Geothermie ( z. B. Bau von oberflächennahen 

geothermischen Anlagen, Herstellung von Komponenten wie  
Wärmepumpen, Erdkollektoren )

7232	 Tiefe Geothermie ( z. B. Entwicklung von hydrothermalen Systemen, 
HDR-Systemen, Herstellung von Komponenten wie Erdwärme- 
sonden )

	 Wasserkraft/Meeresenergie
7241	 Wasserkraft/Meeresenergie ( z. B. Bau von Wasserkraftwerken, 

Meeresströmungskraftwerken, Gezeitenkraftwerken, Wellenkraft-
werken, Herstellung von Komponenten wie Generatoren, Turbinen )

	 Solarenergie
7251	 Solarthermie ( z. B. Bau von Anlagen zur Brauchwassererwärmung, 

solarthermischen Kraftwerken, Herstellung von Komponenten wie 
Kollektoren, Wärmespeicher )

7252	 Photovoltaik ( z. B. Installation von Photovoltaikanlagen, Herstellung 
von Komponenten wie Solarmodulen, -paneelen )

7260	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( Maßnahmen zur Nutzung 
erneuerbarer Energien, die sich den Schlüsseln 7211, 7212, 
7221–7226, 7231, 7232, 7241, 7251, 7252 nicht zuordnen lassen )

Energieeffizienz steigernde Maßnahmen und Energie- 
sparmaßnahmen
	 Kraft-Wärme-Kopplung
7311	 Blockheizkraftwerke ( einschließlich der Herstellung von Kompo-

nenten wie Motoren, Mikrogasturbinen, Brennstoffzellen )
7312	 Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung ( ohne Blockheizkraftwerke ) 

( z. B. Bau von Anlagen zur flächigen Fernwärmeversorgung oder  
zur Erzeugung von Prozesswärme in der Industrie, Herstellung von 
Komponenten wie GuD-Turbinen )

	 Wärmerückgewinnung
7321	 Anlagen zur Wärmerückgewinnung ( z. B. Herstellung und Installation 

von Wärmetauschern, Wärmepumpen )

	 Verbesserung der Energieeffizienz
7331	 Wärmedämmung von Gebäuden ( z. B. Herstellung von chemischen 

und natürlichen Wärmedämmstoffen für Gebäude wie Holz, Kork, 
Steine und Erden, Beton, Kunststoff )

7332	 Wärmeschutzverglasung ( z. B. Herstellung von Fenstern zur Wärme-
isolierung mit einem U-Wert von unter 1,0 W/m²K )

7333	 Sonstige Umweltschutzleistungen ( zur Verbesserung der Energieeffi-
zienz, die sich den Schlüsseln 7331 und 7332 nicht zuordnen lassen )

7400	 Messung, Kontroll- und Analysesysteme im Rahmen des Klima-
schutzes ( z. B. Entwicklung von Analysesystemen für Treibhausgase, 
Herstellung von Regeltechnik für Kraftwerke )

7500	 Sonstige Aktivitäten im Rahmen des Klimaschutzes ( z. B. Konzepte, 
Planungen, Beratungen, Software, Projektbetreuungen, Reparaturen, 
Instandhaltungen, Wartungen, Forschungs-, Entwicklungsleistungen 
und andere Leistungen, die nicht im Zusammenhang zu den oben 
genannten Schlüsseln stehen )

Umweltbereichsübergreifend
Maßnahmen und Aktivitäten, die mehrere Umweltbereiche  
gleichzeitig betreffen.

8000	 Umweltbereichsübergreifende Maßnahmen und Aktivitäten 
( Umweltschutzleistungen, die sich nicht einzelnen Umwelt- 
bereichen zuordnen lassen )
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	 Umweltschutzleistungen sind Waren, Bau- und Dienstleistungen, 
die der Emissionsminderung dienen. Unter Emissionsminderung 
ist die Vermeidung, Verminderung bzw. Beseitigung von schädi-
genden Einflüssen auf die Umwelt aus Produktion und Konsum  
zu verstehen. Diese sind möglich für die Umweltbereiche „Abfall-
wirtschaft“, „Abwasserwirtschaft“, „Lärmbekämpfung“, „Luftrein-
haltung“, „Arten- und Landschaftsschutz“, „Schutz und Sanierung 
von Boden, Grund- und Oberflächenwasser“ sowie „Klimaschutz 
( einschließlich Erneuerbare Energien und Energieeinsparung/
Energieeffizienz )“. Nicht darunter fallen Waren, Bau- und Dienst-
leistungen, die dem Arbeitsschutz dienen, Energieerzeugnisse, 
Entsorgungsdienstleistungen oder reine Handelsleistungen.

	 Beschäftigte für den Umweltschutz sind die in den Erhebungs-
einheiten ( s. o. ) mit der Herstellung von Waren oder der Erbringung 
von Bau- oder Dienstleistungen für den Umweltschutz Beschäftigte 
( bezogen auf eine Vollzeiteinheit, z. B. 2 Halbtagsbeschäftigte für 
den Umweltschutz im Jahr sind eine Vollzeiteinheit ). Falls Sie zu 
den Beschäftigten für den Umweltschutz keine genauen Angaben 
machen können, sind qualifizierte Schätzungen über die folgende 
Formel möglich: UB = ( UU × GB ) ⁄ GU mit UB = Anzahl der für den 
Umweltschutz Beschäftigten, UU = Umsätze mit Umweltschutz-
leistungen, GB = Gesamtzahl aller Beschäftigten,  
GU = Gesamtumsatz.

	 Umsatz mit Umweltschutzleistungen für Betriebe im
–	 Verarbeitenden Gewerbe: Summe der Rechnungsendbeträge 

( ohne Umsatzsteuer ) der im Berichtsjahr abgerechneten Liefe-
rungen und Leistungen an Dritte – unabhängig vom Zahlungs-
eingang –, einschließlich Verbrauchssteuern und getrennt in 

Rechnung gestellter Kosten für Fracht, Porto, Verpackung usw. 
Zu melden sind auch Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an 
rechtlich selbstständige Konzern- und Verkaufsgesellschaften.  
Unmittelbar gewährte Preisnachlässe sind abzusetzen.

–	 Baugewerbe: Es sind die dem Finanzamt für die Umsatzsteuer 
zu meldenden steuerbaren ( steuerpflichtigen und steuerfreien ) 
Beträge für Bauleistungen im Bundesgebiet anzugeben, ein-
schließlich Umsätze aus Subunternehmertätigkeit und aus  
Vergabe von Teilleistungen an Subunternehmer.

–	 Dienstleistungsgewerbe: Als Umsatz ( Einnahmen aus selbst-
ständiger Tätigkeit ) ist der Gesamtbetrag ( ohne Umsatzsteuer ) 
der abgerechneten Lieferungen und sonstigen Leistungen ( auch 
Eigenverbrauch ) aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ohne 
reine Handelsumsätze der im Bundesgebiet ansässigen Ein-
richtungen zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit oder 
Unternehmen einzutragen – unabhängig vom Zahlungseingang. 
Forschungsprojekte sind als Dienstleistung für den Umwelt-
schutz zu berücksichtigen und die Umsätze einzubeziehen,  
wenn sie dem Zweck der Gewinnerzielung dienen. Die Erstellung 
einer Rechnung kennzeichnet einen Umsatz. Drittmittel geför-
derte Forschungsprojekte sind als Dienstleistung für den  
Umweltschutz einzubeziehen, wenn sie umsatzsteuerpflichtig 
sind und der Mittelgeber die Nutzungsrechte der Forschungs- 
ergebnisse besitzt.

	 Deckt sich das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, so ist 
das Geschäftsjahr zugrunde zu legen, das im Berichtsjahr endet. 
Bei Einrichtungen der öffentlichen Hand ist das Haushaltsjahr  
zugrunde zu legen.
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Erläuterungen zum Fragebogen

Zweck, Art und Umfang der Erhebung
Die jährliche Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den 
Umweltschutz wird bundesweit bei höchstens 15 000 Betrieben und 
Einrichtungen durchgeführt, die Waren, Bau- oder Dienstleistungen für 
den Umweltschutz herstellen bzw. erbringen. Die Ergebnisse liefern 
Informationen über die angebotsseitige Struktur der Umweltschutzwirt-
schaft sowie über den „Öko-Markt“ als Beschäftigungsfaktor.

Rechtsgrundlagen
Umweltstatistikgesetz ( UStatG ) in Verbindung mit dem Bundes
statistikgesetz ( BStatG ). Erhoben werden die Angaben zu § 12 UStatG. 
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 14 Absatz 1 UStatG in Verbin-
dung mit § 15 BStatG. Nach § 14 Absatz 2 Nummer 9 UStatG sind die 
Inhaber/-innen und Leitun-gen der genannten Betriebe und Stellen aus-
kunftspflichtig. Gemäß § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und 
Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine 
aufschiebende Wirkung.

Auskunftspflicht
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 14 Absatz 1 UStatG in Verbin-
dung mit § 15 BStatG. Nach § 14 Absatz 2 Nummer 9 UStatG sind 
die Inhaber/Inhaberinnen und Leitungen der genannten Betriebe und 
Stellen auskunftspflichtig. Gemäß § 15 Absatz 6 BStatG haben Wider-
spruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunfts-
erteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätz- 
lich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Aus-
nahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.  
Nach § 16 Absatz 1 UStatG dürfen an die fachlich zuständigen obers-
ten Bundes- und Landesbehörden für die Verwendung gegenüber den 
gesetzgebenden Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch 
nicht für die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
und den Statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statistischen 
Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellenfelder nur einen 
einzigen Fall ausweisen. 
Nach § 16 Absatz 5 UStatG dürfen an das Umweltbundesamt zur  
Erfüllung europa- und völkerrechtlicher Pflichten der Bundesrepublik 
Deutschland zur Emissionsberichterstattung, jedoch nicht zur Rege-
lung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt Tabellen mit  
statistischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellen-

felder nur einen einzigen Fall ausweisen. Nach § 16 Absatz 6 BStatG 
ist es auch zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen 
mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben zur Ver-
fügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit 
einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeits-
kraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Eine 
Übermittlung von Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausge-
schlossen. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, 
die Empfänger von Einzelangaben sind.

Hilfsmerkmale, laufende Nummern/Ordnungsnummern,  
Löschung, Statistikregister
Name, Bezeichnung und Anschrift des Betriebes bzw. der Einrichtung  
sowie Name, Telefon- und Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse der  
für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind 
Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhe-
bung dienen. Die Fragebogen mit den Hilfsmerkmalen werden nach 
Abschluss der jeweiligen Erhebung vernichtet. Die verwendete Iden-
titätsnummer dient der Unterscheidung der in die Erhebung einbezo-
genen Betriebe und Einrichtungen und der rationellen Aufbereitung der 
Erhebung. Sie besteht aus einer laufenden, frei vergebenen, jedoch 
länderspezifischen Nummer. Name und Anschrift des Betriebes und 
die Identitätsnummer werden zur Führung des Unternehmensregisters 
für statistische Verwendungszwecke ( Statistikregister ) verwendet. 
Rechtsgrundlagen hierfür sind § 13 BStatG und die Verordnung ( EG ) 
Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom  
20. Februar 2008 zur Schaffung eines gemeinsamen Rahmens für  
Unternehmensregister für statistische Zwecke.

Erhebungseinheit
Die Erhebung erstreckt sich auf Betriebe des Bergbaus und der  
Gewinnung von Steinen und Erden, des Verarbeitenden Gewerbes  
und des Baugewerbes, die Waren herstellen und Bauleistungen  
erbringen, die dem Umweltschutz dienen, sowie Architektur- und  
Ingenieurbüros, Institute und Einrichtungen, die technische, physi-
kalische und chemische Untersuchungen, Beratungen und andere 
Dienstleistungen für den Umweltschutz erbringen. Die Meldung ist  
für den gesamten Betrieb abzugeben. In die Meldung je Betrieb sind 
alle Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die mit  
dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind oder in dessen Nähe 
liegen, einzubeziehen.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz


